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Resolution 1378 (2001) 

vom 14. November 2001 

 Der Sicherheitsrat,

in Bekräftigung seiner früheren Resolutionen über Afghanistan, insbesondere der Reso-
lutionen 1267 (1999) vom 15. Oktober 1999, 1333 (2000) vom 19. Dezember 2000 und 1363 
(2001) vom 30. Juli 2001, 

in Unterstützung der internationalen Anstrengungen zur Ausrottung des Terrorismus im 
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen sowie in Bekräftigung seiner Resolutionen 
1368 (2001) vom 12. September 2001 und 1373 (2001) vom 28. September 2001, 

in Anerkennung der Dringlichkeit der sicherheitsbezogenen und politischen Lage in Af-
ghanistan im Lichte der jüngsten Entwicklungen, insbesondere in Kabul, 

 die Taliban dafür verurteilend, dass sie die Nutzung Afghanistans als Basis für den Ex-
port des Terrorismus durch das Al-Qaida-Netzwerk und andere terroristische Gruppen zulas-
sen und dass sie Usama Bin Laden, der Al-Qaida und ihren Verbündeten Unterschlupf gewäh-
ren, und in diesem Zusammenhang die Anstrengungen des afghanischen Volkes unter-
stützend, das Taliban-Regime zu ersetzen, 

unter Begrüßung der Absicht des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs, ein dringli-
ches Zusammentreffen der verschiedenen afghanischen Prozesse an einem geeigneten Ort 
einzuberufen, und die Vereinigte Front Afghanistans und alle in diesen Prozessen vertretenen 
Afghanen auffordernd, seine Einladung zu diesem Treffen unverzüglich, in redlicher Absicht 
und ohne Vorbedingungen anzunehmen, 

sowie unter Begrüßung der Erklärung der Außenminister und anderer hochrangiger Ver-
treter der Sechs-plus-Zwei-Gruppe vom 12. November 2001 zur Lage in Afghanistan367 und 
der Unterstützung, die andere internationale Gruppen anbieten, 

Kenntnis nehmend von den Auffassungen, die auf der Sitzung des Sicherheitsrats zur Si-
tuation in Afghanistan am 13. November 2001 zum Ausdruck gebracht wurden368,

 den Ansatz billigend, den der Sonderbeauftragte des Generalsekretärs auf der Sitzung 
des Sicherheitsrats am 13. November 2001 vorgezeichnet hat369,

in Bekräftigung seines nachdrücklichen Bekenntnisses zur Souveränität, Unabhängig-
keit, territorialen Unversehrtheit und nationalen Einheit Afghanistans, 

zutiefst besorgt über die äußerst ernste humanitäre Lage und die fortgesetzten schweren 
Verletzungen der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts durch die Taliban, 

 1. bekundet seine nachdrückliche Unterstützung für die Anstrengungen des afghani-
schen Volkes, eine neue Übergangsverwaltung einzurichten, die zur Bildung einer Regierung 
führt; beide sollten 

 – auf breiter Grundlage stehen, multiethnisch sein und das gesamte afghanische 
Volk uneingeschränkt vertreten sowie sich zum Frieden mit den Nachbarn Afgha-
nistans bekennen; 

 – die Menschenrechte aller Afghanen ungeachtet des Geschlechts, der ethnischen 
Zugehörigkeit oder der Religion achten; 

 – die internationalen Verpflichtungen Afghanistans achten, namentlich indem sie 
bei den internationalen Anstrengungen zur Bekämpfung des Terrorismus und des 
unerlaubten Drogenhandels innerhalb Afghanistans wie auch ausgehend von Af-
ghanistan voll kooperieren, und 

_______________
367 S/2001/1157, Anlage. 
368 Siehe S/PV.4414 und S/PV.4414 (Erste Wiederaufnahme). 
369 Siehe S/PV.4414. 
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 – die dringende Auslieferung humanitärer Hilfsgüter und die geregelte Rückkehr 
der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen, sobald die Situation es zulässt, erleich-
tern; 

 2. fordert alle afghanischen Kräfte auf, Vergeltungsmaßnahmen zu unterlassen, sich 
streng an ihre Verpflichtungen nach den Menschenrechten und dem humanitären Völkerrecht 
zu halten und die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des Personals der Vereinten Nationen und 
des beigeordneten Personals sowie der Mitarbeiter der humanitären Organisationen zu ge-
währleisten; 

 3. bestätigt, dass den Vereinten Nationen bei der Unterstützung der Anstrengungen 
des afghanischen Volkes, dringend eine solche neue Übergangsverwaltung einzurichten, die 
zur Bildung einer neuen Regierung führt, eine zentrale Rolle zukommen sollte, und spricht 
dem Sonderbeauftragten des Generalsekretärs seine volle Unterstützung bei der Erfüllung 
seines Mandats aus und fordert die Afghanen sowohl innerhalb Afghanistans als auch in der 
afghanischen Diaspora sowie die Mitgliedstaaten auf, mit ihm zusammenzuarbeiten; 

 4. fordert die Mitgliedstaaten auf,

 – diese Verwaltung und Regierung zu unterstützen, indem sie insbesondere Projekte 
durchführen, die eine rasche Wirkung entfalten; 

 – dringende humanitäre Hilfe zu gewähren, um das Leid des afghanischen Volkes 
sowohl innerhalb Afghanistans als auch der afghanischen Flüchtlinge zu lindern, 
namentlich auch auf dem Gebiet der Minenräumung, und 

 – langfristige Hilfe zu Gunsten des Wiederaufbaus und der Wiederherstellung der 
Gesellschaft und der Wirtschaft Afghanistans zu gewähren; 

und begrüßt die diesbezüglich eingeleiteten Initiativen; 

 5. ermutigt die Mitgliedstaaten, die Anstrengungen zu unterstützen, die unternom-
men werden, um die Sicherheit in den Gebieten Afghanistans, die sich nicht mehr unter der 
Kontrolle der Taliban befinden, zu gewährleisten, um insbesondere sicherzustellen, dass Ka-
bul als Hauptstadt des gesamten afghanischen Volkes geachtet wird, und besonders um Zivil-
personen, die Übergangsbehörden, das Personal der Vereinten Nationen und das beigeordnete 
Personal sowie die Mitarbeiter der humanitären Organisationen zu schützen; 

 6. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Auf der 4415. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluss 

 Auf seiner 4434. Sitzung am 6. Dezember 2001 beschloss der Sicherheitsrat, den Ver-
treter Afghanistans einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
teilzunehmen: 

 "Die Situation in Afghanistan 

  Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 5. Dezember 2001 (S/2001/1154)". 

Resolution 1383 (2001) 

vom 6. Dezember 2001 

 Der Sicherheitsrat,

in Bekräftigung seiner früheren Resolutionen über Afghanistan, insbesondere seiner Re-
solution 1378 (2001) vom 14. November 2001, 

in Bekräftigung seines nachdrücklichen Bekenntnisses zur Souveränität, Unabhän-
gigkeit, territorialen Unversehrtheit und nationalen Einheit Afghanistans, 

unter nachdrücklichem Hinweis auf das unveräußerliche Recht des afghanischen Vol-
kes, frei über seine eigene politische Zukunft zu bestimmen, 
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entschlossen, dem Volk Afghanistans dabei behilflich zu sein, die tragischen Konflikte 
in Afghanistan zu beenden und die nationale Aussöhnung, einen dauerhaften Frieden, Stabi-
lität und die Achtung der Menschenrechte zu fördern, sowie mit der internationalen Gemein-
schaft zusammenzuarbeiten, um der Nutzung Afghanistans als Basis für den Terrorismus ein 
Ende zu setzen, 

unter Begrüßung des Schreibens des Generalsekretärs vom 5. Dezember 2001 an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, mit dem der Rat von der am 5. Dezember 2001 in Bonn 
(Deutschland) erfolgten Unterzeichnung des Übereinkommens über vorläufige Regelungen in 
Afghanistan bis zur Wiederherstellung dauerhafter staatlicher Institutionen370 in Kenntnis ge-
setzt wird, 

feststellend, dass die vorläufigen Regelungen der erste Schritt zur Einrichtung einer auf 
breiter Grundlage stehenden, gleichberechtigungsorientierten, multiethnischen und allseitig 
repräsentativen Regierung sein sollen, 

 1. macht sich das Übereinkommen über vorläufige Regelungen in Afghanistan bis 
zur Wiederherstellung dauerhafter staatlicher Institutionen, von dem er in dem Schreiben des 
Generalsekretärs vom 5. Dezember 2001 in Kenntnis gesetzt wurde370, zu eigen;

 2. fordert alle afghanischen Gruppen auf, das Übereinkommen vollinhaltlich durch-
zuführen, indem sie insbesondere mit der Interimsverwaltung, die am 22. Dezember 2001 ihre 
Tätigkeit aufnehmen soll, voll zusammenarbeiten; 

 3. bekräftigt seine volle Unterstützung des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs 
und unterstützt die ihm in Anhang II des genannten Übereinkommens übertragenen Auf-
gaben; 

 4. erklärt seine Bereitschaft, auf der Grundlage eines Berichts des Generalsekretärs 
weitere Maßnahmen zu ergreifen, um die mit dem Übereinkommen geschaffenen Übergangs-
institutionen zu unterstützen und zu gegebener Zeit die Durchführung des Übereinkommens 
und seiner Anhänge zu unterstützen; 

 5. fordert alle afghanischen Gruppen auf, den vollen und ungehinderten Zugang der 
humanitären Hilfsorganisationen zu den Not leidenden Menschen zu unterstützen und die Si-
cherheit der humanitären Helfer zu gewährleisten; 

 6. fordert alle bilateralen und multilateralen Geber auf, in Abstimmung mit dem 
Sonderbeauftragten, den Organen der Vereinten Nationen und allen afghanischen Gruppen die 
von ihnen gemachten Zusagen für Hilfe bei der Normalisierung, Wiederherstellung und dem 
Wiederaufbau Afghanistans, im Benehmen mit der Interimsverwaltung und solange die afgha-
nischen Gruppen ihre Verpflichtungen erfüllen, zu bekräftigen, auszuweiten und zu erfüllen; 

 7. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Auf der 4434. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluss 

 Auf seiner 4443. Sitzung am 20. Dezember 2001 beschloss der Sicherheitsrat, den Ver-
treter Afghanistans einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situa-
tion in Afghanistan" teilzunehmen. 

Resolution 1386 (2001) 

vom 20. Dezember 2001 

 Der Sicherheitsrat,

 in Bekräftigung seiner früheren Resolutionen über Afghanistan, insbesondere der Re-
solutionen 1378 (2001) vom 14. November 2001 und 1383 (2001) vom 6. Dezember 2001, 

_______________
370 Siehe S/2001/1154. 
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in Unterstützung der internationalen Bemühungen zur Ausrottung des Terrorismus, in 
Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen, sowie in Bekräftigung seiner Reso-
lutionen 1368 (2001) vom 12. September 2001 und 1373 (2001) vom 28. September 2001, 

erfreut über die Entwicklungen in Afghanistan, die es allen Afghanen erlauben werden, 
frei von Unterdrückung und Terror unveräußerliche Rechte und Freiheit zu genießen, 

in Anerkennung dessen, dass die Afghanen selbst dafür verantwortlich sind, für Sicher-
heit und Recht und Ordnung im gesamten Land zu sorgen, 

erneut erklärend, dass er sich das am 5. Dezember 2001 in Bonn (Deutschland) unter-
zeichnete Übereinkommen über vorläufige Regelungen in Afghanistan bis zur Wiederherstel-
lung dauerhafter staatlicher Institutionen (Übereinkommen von Bonn)370 zu eigen macht, 

Kenntnis nehmend von dem Ersuchen an den Sicherheitsrat in Anhang 1 Absatz 3 des 
Übereinkommens von Bonn, die Genehmigung der baldigen Verlegung einer internationalen 
Sicherheitstruppe nach Afghanistan zu prüfen, sowie von der Unterrichtung durch den Son-
derbeauftragten des Generalsekretärs vom 14. Dezember 2001 über seine Kontakte mit den 
afghanischen Behörden, worin diese die Verlegung einer von den Vereinten Nationen ge-
nehmigten internationalen Sicherheitstruppe nach Afghanistan begrüßen, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Schreiben von Abdullah Abdullah, dem amtierenden 
Außenminister des Islamischen Staates Afghanistan, an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 19. Dezember 2001371,

unter Begrüßung des Schreibens des Ministers für auswärtige Angelegenheiten und 
Commonwealth-Fragen des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirlands an den 
Generalsekretär vom 19. Dezember 2001372 und Kenntnis nehmend von dem darin ent-
haltenen Angebot des Vereinigten Königreichs, bei der Organisation und dem Kommando ei-
ner Internationalen Sicherheitsbeistandstruppe die Führung zu übernehmen, 

betonend, dass alle afghanischen Truppen ihre Verpflichtungen nach dem Recht der 
Menschenrechte, einschließlich der Achtung der Rechte der Frauen, und nach dem huma-
nitären Völkerrecht streng einhalten müssen, 

in Bekräftigung seines nachdrücklichen Bekenntnisses zur Souveränität, Unabhän-
gigkeit, territorialen Unversehrtheit und nationalen Einheit Afghanistans, 

feststellend, dass die Situation in Afghanistan weiterhin eine Bedrohung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit darstellt, 

entschlossen, die vollinhaltliche Durchführung des Mandats der Internationalen Sicher-
heitsbeistandstruppe in Abstimmung mit der durch das Übereinkommen von Bonn ge-
schaffenen Afghanischen Interimsverwaltung sicherzustellen, 

 aus diesen Gründen tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

 1. genehmigt, wie in Anhang I des Übereinkommens von Bonn370 vorgesehen, die 
Einrichtung einer Internationalen Sicherheitsbeistandstruppe für einen Zeitraum von sechs 
Monaten, um die Afghanische Interimsverwaltung bei der Aufrechterhaltung der Sicherheit in 
Kabul und seiner Umgebung zu unterstützen, damit die Afghanische Interimsverwaltung wie 
auch das Personal der Vereinten Nationen in einem sicheren Umfeld tätig sein können; 

 2. fordert die Mitgliedstaaten auf, Personal, Ausrüstung und andere Ressourcen zu 
der Truppe beizutragen, und bittet diese Mitgliedstaaten, die Führung der Truppe und den Ge-
neralsekretär zu unterrichten; 

 3. ermächtigt die an der Truppe teilnehmenden Mitgliedstaaten, alle zur Erfüllung 
ihres Mandats notwendigen Maßnahmen zu ergreifen; 

_______________
371 S/2001/1223, Anlage. 
372 S/2001/1217. 
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 4. fordert die Truppe auf, bei der Durchführung ihres Mandats in enger Abstimmung 
mit der Afghanischen Interimsverwaltung sowie mit dem Sonderbeauftragten des General-
sekretärs zu arbeiten; 

 5. fordert alle Afghanen auf, mit der Truppe und den zuständigen internationalen 
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zusammenzuarbeiten, und nimmt davon 
Kenntnis, dass sich die Parteien des Übereinkommens von Bonn verpflichtet haben, alle ihnen 
zur Verfügung stehenden Mittel und Einflussmöglichkeiten aufzubieten, um die Sicherheit 
und Bewegungsfreiheit des gesamten Personals der Vereinten Nationen und des gesamten 
sonstigen Personals der internationalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, das in 
Afghanistan eingesetzt ist, zu gewährleisten; 

 6. nimmt Kenntnis von der Zusage der afghanischen Parteien des Übereinkommens 
von Bonn in Anhang I des Übereinkommens, alle militärischen Einheiten aus Kabul abzu-
ziehen, und fordert sie auf, diese Zusage in Zusammenarbeit mit der Truppe zu verwirklichen; 

 7. legt den Nachbarstaaten und den anderen Mitgliedstaaten nahe, der Truppe die er-
forderliche Hilfe zu gewähren, um die sie gebeten werden, namentlich die Gewährung von 
Überfluggenehmigungen und des Transits; 

 8. unterstreicht, dass die Kosten für die Truppe von den betroffenen teilnehmenden 
Mitgliedstaaten getragen werden, ersucht den Generalsekretär, einen Treuhandfonds einzu-
richten, über den Beiträge an die betroffenen Mitgliedstaaten oder Einsätze weitergeleitet 
werden könnten, und ermutigt die Mitgliedstaaten, zu einem solchen Fonds beizutragen; 

 9. ersucht die Führung der Truppe, über den Generalsekretär regelmäßige Berichte 
über die Fortschritte bei der Durchführung ihres Mandats vorzulegen; 

 10. fordert die an der Truppe teilnehmenden Mitgliedstaaten auf, Unterstützung zu 
gewähren, um der Afghanischen Interimsverwaltung bei der Aufstellung und Ausbildung neu-
er afghanischer Sicherheits- und Streitkräfte behilflich zu sein; 

 11. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Auf der 4443. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluss 

 Auf seiner 4449. Sitzung am 15. Januar 2002 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt 
"Die Situation in Afghanistan". 

Resolution 1388 (2002) 

vom 15. Januar 2002 

 Der Sicherheitsrat,

unter Hinweis auf seine Resolutionen 1267 (1999) vom 15. Oktober 1999 und 1333 
(2000) vom 19. Dezember 2000, 

feststellend, dass die Fluggesellschaft Ariana Afghan Airlines nicht mehr im Eigentum 
der Taliban steht, dass ihre Luftfahrzeuge nicht mehr von den Taliban oder in ihrem Namen 
geleast oder betrieben werden und dass sich ihre Gelder und anderen Finanzmittel weder un-
mittelbar noch mittelbar im Eigentum der Taliban befinden oder von ihnen kontrolliert wer-
den, 

tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

 1. beschließt, dass die Bestimmungen der Ziffer 4 a) und b) der Resolution 1267 
(1999) nicht auf Luftfahrzeuge der Ariana Afghan Airlines oder auf deren Gelder und andere 
Finanzmittel Anwendung finden; 

 2. beschließt, die mit Ziffer 8 b) der Resolution 1333 (2000) getroffene Maßnahme 
zu beenden; 


